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ZEITGESPRACH

Streit um die Umsatzsteuer
Alle zwei Jahre wiederholt sich das Spiel: Neuregelung des Beteiligungsverhältnisses von Bund und 
Ländern an der Umsatzsteuer. Im Vorfeld der konkreten Verhandlungen werden die Forderungen 
aufgestellt und die Begründungen ausgetauscht. Für den Bund schildert Finanzminister Hans Matt- 
höfer die Lage, aus Ländersicht nimmt Hamburgs Finanzsenator Wilhelm Nölling Stellung.

Hans Matthöfer

Entwicklungstendenzen 
im bundesstaatlichen Finanzsystem

In Artikel 106, Abs. 3 Grund
gesetz heißt es u. a.: „Im Rah

men der laufenden Einnahmen 
haben der Bund und die Länder 
gleichmäßig Anspruch auf Dek- 
kung ihrer notwendigen Ausga
ben . . . “ Das Grundgesetz geht 
also davon aus, daß der Bund 
auf Dauer seine Ausgaben in 
gleichem Maße mit laufenden 
Einnahmen finanziert wie die 
Länder und ihre Gemeinden. Er 
soll also nicht in höherem Maße
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auf eine Kreditfinanzierung an
gewiesen sein als die anderen 
Gebietskörperschaften im Bun
desstaat. Eine solche aufgaben
gerechte Verteilung der Finanz
massen kann nicht zu einem ein 
für allemal festzulegenden, stati
schen System der Verteilung der 
Steuerquellen führen. Mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung und 
sich verändernden Schwerpunk
ten der Aufgabenstellung der 
öffentlichen Hand tr itt eine ste
tige Veränderung in der relativen 
finanziellen Ausstattung der Ge
bietskörperschaften ein.

Das Grundgesetz weist die Er
füllung der öffentlichen Aufga
ben jeweils unterschiedlich den 
einzelnen Gebietskörperschaften 
zu. Verstärkt oder vermindert 
sich der Ausgabenbedarf oder 
die Dringlichkeit bestimmter öf
fentlicher Aufgaben, dann hat 
dies unterschiedliche Rückwir
kungen auf die finanzielle Posi
tion der einzelnen Gebietskör
perschaften. Auch das Aufkom
men der einzelnen Steuerarten 
entwickelt sich im Zuge der w irt
schaftlichen und konjunkturellen

Abläufe unterschiedlich. Da die 
Gebietskörperschaften an den 
einzelnen Steuern in unterschied
lichem Ausmaß beteiligt sind, 
führt auch dies zu einer relativen 
Veränderung des Verhältnisses 
der Finanzausstattung der Ge
bietskörperschaften.

Zahlungen des Bundes

Der finanzielle Ausgleich zwi
schen den Gebietskörperschaf
ten wird mit Hilfe des Steuer
verbunds, des horizontalen und 
des vertikalen Finanzausgleichs 
durchgeführt. Ferner werden 
Maßnahmen der Länder und Ge
meinden in erheblichem Umfang 
durch Zuweisungen des Bundes 
mitfinanziert; bei einer Reihe 
von Geldleistungsgesetzen fin
det eine gemeinschaftliche Fi
nanzierung durch Bund und Län
der nach unterschiedlichen Be
teiligungssätzen statt (Beispiele 
sind Wohngeld, Wohnungsbau
prämien, Bafög-Leistungen, Ge
meinschaftsaufgaben wie der 
Hochschulbau oder die regionale 
Wirtschaftsförderung). So entfällt 
ein gewichtiger Teil der Aus-
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gaben des Bundes auf Finanz
zuweisungen an andere Gebiets
körperschaften (vgl. Tabelle 1).

Die bei unterschiedlichen 
Finanzierungsaufgaben jeweils 
festgelegten Finanzierungsan
te ile  und die Festlegung be
stimmter Anteile im Steuerver
bund reichen jedoch nicht aus, 
um divergierende Entwicklungen 
in der finanziellen Situation von 
Bund und Ländern auszuglei
chen.

Neufestsetzung der Steueranteile

Eine Neuregelung und Anpas
sung von Steueranteilen an ver
änderte Verhältnisse ist deshalb 
in der Bundesrepublik zur stän
digen Übung geworden. Bis zur 
Finanzreform von 1969 diente 
die Festsetzung von Anteilen an 
der Einkommensteuer als Aus
gleichsinstrument. Diese Anteile 
mußten insgesamt zehnmal neu 
festgesetzt werden. Nach der Fi
nanzreform haben die Umsatz
steueranteile die Rolle des va

riablen Faktors übernommen. 
Sie sind bisher insgesamt fünf
mal neu festgesetzt worden.

Die Neufestsetzung erfolgt 
durch ein Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates 
bedarf. Es wäre eine gefährliche 
Entwicklung, wenn diese regel
mäßig notwendige Neufestset
zung der Steueranteile einseitig 
als eine Art Interessenkonflikt, 
den die Finanzminister unterein
ander auszufechten haben, an
gesehen wird. Es darf bei der 
Neufestsetzung von Steuerantei
len nicht darum gehen, unter
schiedliche parteipolitische Mehr
heiten im Bundestag und Bun
desrat zur Geltung zu bringen. 
Bundestag und Bundesrat — der 
ja ebenfalls ein Bundesorgan 
ist — haben mit ihrer „gemein
samen“ Entscheidung über die 
Neufestsetzung von Steuerantei
len vielmehr auch eine Entschei
dung darüber zu treffen, welche 
öffentlichen Aufgaben in wel
chem Umfang finanziert werden 
können.

Tabelle 1
Zahlungen des Bundes an Länder und Gemeinden

1969 1973 1977 1978

An Länder 
— ¡n M rd. DM 9,7 19,6 23,2 25,4
— in %  der Gesamtausgaben des Bundes 11,8 16,1 13,6 13,4
An G em einden
— in Mrd. DM 1,9 1,6 2,2 2,6
-  in %  der Gesamtausgaben des Bundes 2,4 1,4 1.3 1,4
darun te r: Investitionszuschüsse an 

Länder und Gemeinden
— in Mrd. DM 3,7 7,6 7,4 8,5
— in  °/o der Gesamtausgaben des Bundes 4,6 6,2 4,3 4,5

Tabelle 2
Finanzierungsanteile der Gebietskörperschaften 

an öffentlichen Aufgaben 1975
(in %)

Bund Länder Gemeinden

Sozia le  S icherung 67,8 , 15,0 16,0
Gesundheit, Sport und Erholung 5,9 27,3 66,0
Schulen 0,3 70,2 29,3
Hochschulen 9,8 90,2 —
Forschung 75,0 22,1 2,8
V erkehr 49,4 29,0 21,3
W ohnungswesen und Raum ordnung, 
kom m unale D ienste 7,7 29,1 64,0
W irtschaftsförderung 44,8 39,4 7,1
ö ffe n tlic h e  S icherhe it und Rechtsschutz 7,2 76,7 16,1
Verte id igung 100,0 - -

Die Verteilung der Finanz
masse im Bundesstaat entschei
det mit darüber, inwieweit zum 
Beispiel Aufgaben wie die so
ziale Sicherung, das Verkehrs
wesen oder die Förderung der 
Forschung (Schwerpunkt der 
staatlichen Finanzleistungen 
beim Bund), die Maßnahmen der 
öffentlichen Sicherheit, die Fi
nanzierung der Hochschulen 
(Schwerpunkt bei den Ländern) 
oder Aufgaben auf dem Gebiet 
der Stadtplanung und der kom
munalen Gemeinschaftseinrich
tungen sowie im Gesundheits
wesen (Schwerpunkt bei den 
Gemeinden) durchgeführt wer
den können. Die Finanzausstat
tung des Bundes ist ferner maß
gebend dafür, in welchem Aus
maß er zum Beispiel bei regio
nal konzentrierten Krisenerschei
nungen, die für einzelne Regio
nen oder Bundesländer beson
dere Probleme aufwerfen, aus
gleichend und stützend eingrei- 
fen kann (vgl. Tabelle 2).

Entscheidungen über die fi
nanzielle Ausstattung der Ge
bietskörperschaften unseres 
Bundesstaates dürfen daher 
nicht als kleinliches Hick-hack 
der Finanzminister untereinander 
gewertet werden. Es handelt 
sich hier vielmehr um Entschei
dungen von weittragender staats
politischer Bedeutung. Sie müs
sen im Geiste eines kooperati
ven Föderalismus getroffen wer
den, wobei nicht das finanzielle 
Eigeninteresse einer bestimmten 
Gruppe öffentlicher Haushalte 
den Ausschlag geben darf. Es 
geht um die sachgerechte Be
wältigung der öffentlichen Auf
gaben des Gesamtstaates, die 
Berücksichtigung der internatio
nalen Verpflichtungen unseres 
Landes ebenso wie um die Not
wendigkeit, uns den Herausfor
derungen der Zukunft zu stellen.

Neue Dringlichkeiten

Zu Beginn der 70er Jahre 
stellten sich für alle Gebietskör
perschaften Finanzierungsaufga
ben von erheblichem Gewicht
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vor allem aufgrund eines hohen 
Nachholbedarfs im Bildungs
und im Gesundheitswesen, aber 
auch in zunehmendem Maße bei 
der Förderung der Wirtschafts
konjunktur und des wirtschaft
lichen Wachstums. Große Teile 
dieser Aufgaben fielen vor allem 
in den Zuständigkeitsbereich 
der Länder und Gemeinden, die 
damit vor beachtliche Finanzie
rungsprobleme gestellt wurden. 
Die Neuverteilung der Finanz
massen im Zuge der Finanz
reform, die Einrichtung der Ge
meinschaftsaufgaben, verstärkte 
Finanzierungsbeiträge des Bun
des und die Neufestsetzung der 
Anteile am Umsatzsteueraufkom
men haben dazu beigetragen, 
daß wichtige Aufgaben unseres 
Gemeinwesens finanziert und 
mit einer gewissen Bundesein
heitlichkeit geregelt werden 
konnten.

Heute haben w ir eine erneute 
Verlagerung der Ausgabendyna
mik innerhalb unseres bundes
staatlichen Finanzierungsmecha
nismus zu verzeichnen. Bei man
chen öffentlichen Aufgaben sind 
gewisse Sättigungsgrenzen er
reicht worden, eine Entwicklung, 
zu der nicht nur die in bestimm
ten Aufgabenbereichen erbrach
ten Leistungen beigetragen ha
ben, sondern auch die Verän
derung unserer Bevölkerungs
struktur, die z. B. zu einem teil-

Soziale Sicherung 

darunter: Sozialversicherung
Fam ilien-, Sozia l- und 
Jugendhilfe  (K indergeld) 
sozia le  Kriegsfo lgele istungen

B ildung
darunter: Hochschulen 

Forschung 

Gesundheit 
V erte id igung 
Verkehr 
Bundesbahn 
Zinsen
Politische Führung und zentra le 
Verwaltung

weisen Nachlassen der quanti
tativen Anforderungen an unser 
Bildungssystem geführt haben 
bzw. noch führen werden. An
dere Aufgaben haben an finan
zieller Bedeutung zugenommen. 
Wichtige Bereiche dieser 
„neuen“ Dringlichkeiten liegen 
mit ihrem finanziellen Schwer
punkt im Aufgabenbereich des 
Bundes (vgl. Tabelle 3).

Steigende Belastung 
des Bundeshaushalts

Der Gesamtbereich der inter
nationalen Verpflichtungen des 
Bundes schlägt sich dabei nicht 
nur auf der Ausgabenseite des 
Haushalts nieder, sondern mehr 
noch in der Abtretung wachsen
der Teile der Steuereinnahmen 
des Bundes an die Europäischen 
Gemeinschaften. Im Rahmen der 
Durchführung der Konjunktur
programme und der Maßnahmen 
zur Sicherung von Beschäftigung 
und zur Stützung der Nachfrage 
hat der Bund in besonders ho
hem Maße finanzielle Mittel ein
gesetzt. Von den ausgabewirk
samen Sondermaßnahmen seit 
1974 von rund 35 Mrd. DM bela
sten rund 21 Mrd. DM den Bun
deshaushalt. Auch die steigende 
Zinsbelastung steht nicht zuletzt 
im Zusammenhang mit dem 
überproportionalen Finanzie
rungsanteil, den der Bund im 
Zusammenhang mit Maßnahmen

1968 1973 1978

32,2 26,4 35,6

14,5 12,1 17,0

4,5 3,3 8,8
10,7 8,7 7,5

3,2 5,6 5,4
0,9 1,2 0,5
2,0 3,1 3,3

0,2 1,0 0,8
22,6 22,4 19,5

7,5 8,3 6,9
4,4 7,6 6,9
2,5 2,7 5,3

2,6 2,7 2,6

der Konjunkturstützung und Be
schäftigungssicherung getragen 
hat.

Hinzu kommen erhebliche fi
nanzielle Lasten, die im Bereich 
der sozialen Sicherung zu tragen 
sind und die nicht zuletzt wegen 
der ungünstigen Beschäftigungs
lage letztlich auch zur verstärk
ten Inanspruchnahme des Bun
des geführt haben. Wichtige 
Faktoren sind die Dynamisierung 
der Sozialleistungen (Zuschüsse 
zur Sozialversicherung, Kriegs
opferversorgung) sowie die Fi
nanzierungsanforderungen in der 
Knappschaftsversicherung und 
der Bundesanstalt für Arbeit. 
Der Ausbau des sozialen Netzes 
und die Verlagerung von Lasten 
auf den Bund, z. B. bei Kinder
geld, Mutterschutz, flexib ler Al
tersgrenze für Schwerbehinderte, 
tragen erheblich zur steigenden 
Belastung des Bundeshaushalts 
bei.

Zusätzliche Anforderungen

Die künftigen Aufgaben, die 
sich im Rahmen einer zukunfts
orientierten Politik der Verbes
serung der Wachstumschancen 
unserer Wirtschaft stellen, wer
den weitere, zusätzliche Anfor
derungen an den Bundeshaus
halt zur Folge haben. Die Förde
rung und Finanzierung der tech
nologischen Entwicklung, die 
Schaffung verbesserter und 
wettbewerbsfähiger Produk
tionsstrukturen sind Aufgaben, 
die im wirtschaftlichen Gesamt
interesse Vorrang erhalten müs
sen. Auch künftig wird der Bund 
bei wirtschaftlichen Strukturpro
blemen einzelner Regionen und 
Wirtschaftszweige Beiträge zur 
strukturellen Anpassung und zur 
Beseitigung von Wachstums
hemmnissen leisten müssen.

Die Verteilung des Steuerauf
kommens ist der Veränderung in 
der Dynamik des öffentlichen 
Ausgabenbedarfs nicht ange
paßt. Bei unveränderten Antei
len der Ebenen des Bundesstaa
tes an den Gemeinschaftssteu
ern würde der Anteil des Bun

Tabelle 3
Anteile ausgewählter Aufgabenbereiche an den Bundesausgaben

(in %)
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des am Steueraufkommen wei
ter abnehmen. Einen Überblick 
über die zu Lasten des Bundes 
gehende Entwicklung der An
te ile  am Steueraufkommen gibt 
Tabelle 4.

Tabelle 4
Anteile der Gebietskörper

schaften am Steueraufkommen
(in %)

1967 1972 1977

Bund 54,8 51,6 48,4
Länder 32,8 35,2 35,7
Gem einden 11,0 11,7 12,8
LAF 1,4 0,7 0,4
Europäische
Gemeinschaften - 0,8 2,6

Verteilung der Steuerquellen

Unser Steuersystem ist da
durch gekennzeichnet, daß die 
direkten Steuern, hier vor allem

die Lohnsteuer, überproportio
nal zunehmen, während die in
direkten Steuern in ihrer Ge
samtheit abnehmende Aufkom
mensanteile verzeichnen. Bun
desstaatlicher Steuerverbund 
und Aufkommensverteilung sind 
aber so geregelt, daß dem Bund 
geringere Anteile an den dyna
misch wachsenden Steuern zu
stehen, während Länder und Ge
meinden verstärkt von diesen 
Einnahmequellen profitieren. 
1978 stammten z.B. 3 6%  der 
Steuereinnahmen des Bundes 
aus der Einkommensteuer, die 
Länder bezogen 48,6% ihrer 
gesamten Steuereinnahmen, die 
Gemeinden 45,9% aus der Ein
kommensteuer. Die Umsatz
steuer erbrachte dagegen 1978 
28,4%  der Steuereinnahmen 
des Bundes, die Länder waren 
nur zu 20,8%  ihres Steuerauf-

Tabelle 5

Anteile von Bund, Ländern und 
Gemeinden an der gesamten 

Nettokreditaufnahme
(in %)

Bund
Länder
Gemeinden

1974 1976 1978

41,4 54,6 64,7
33,8 33,6 31,8
24,8 11,8 3,5

kommens auf die Umsatzsteuer 
angewiesen, die Gemeinden 
sind an der Umsatzsteuer nicht 
unmittelbar beteiligt. Die Vertei
lung der Steuerquellen im Bun
desstaat führt daher tendenziell 
zu einer stetigen relativen 
Schmälerung der Finanzmasse 
des Bundes.

Die gegenläufige Entwicklung 
des Steueraufkommens der Ebe
nen und der zu bewältigenden

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

Demnächst erscheint:

Klaus Bolz (Hrsg.)

DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN OSTEUROPA 
ZUR JAHRESWENDE 1978/79

ln der vorliegenden Untersuchung wird nunmehr zum siebenten Mal eine 
nach Ländern getrennte Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse 
des vorangegangenen Jahres sowie über die Entwicklungstendenzen des 
laufenden Jahres in den Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschafts
hilfe (RGW) gegeben. Der inhaltliche Aufbau der einzelnen Länderberichte 
(Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und 
Ungarn) sowie der beigefügten Statistiken ist einheitlich gestaltet. Dabei 
wurden Materialien berücksichtigt, die bis Mitte März 1979 Vorlagen. Um
fang und Aktualität des analysierten Datenmaterials stellen somit Orien- 
tierungs- und Entscheidungshilfen dar, die in dieser geschlossenen Form 
kaum an anderer Stelle zu erhalten sind.

Oktav, ca. 280 Seiten, 1979, Preis brosch. DM 18,50

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H  - H A M B U R G
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Finanzierungsaufgaben hat in 
den letzten Jahren dazu geführt, 
daß sich die gesamtstaatliche 
Neuverschuldung zunehmend 
auf den Bund verlagert hat (vgl. 
Tabelle 5). Das stand auch im 
Zusammenhang mit der kon
junkturpolitischen Aufgabenstel
lung der öffentlichen Haushalte 
und der hohen Verantwortung, 
d ie  der Bund als zentraler Haus
halt faktisch für die gesamtstaat
liche Entwicklung getragen hat.

Auf die Dauer kann jedoch 
das derzeit konjunkturpolitisch 
gebotene hohe Ausmaß der Kre
ditfinanzierung von Bundesaus
gaben nicht aufrechterhalten 
werden. In dem Maße, in dem 
kürzerfristige und zeitlich be
grenzte Notwendigkeiten durch 
eine Verstetigung der wachs
tumspolitischen Impulse abge
löst werden können, stellen sich 
demgemäß die Anforderungen 
nach einer längerfristigen Siche

rung der Einnahmequellen in 
erster Linie beim Bund. Eine 
Neuregelung der Verteilungs
verhältnisse der Umsatzsteuer 
muß im Interesse einer ausge
wogenen Verteilung der Finanz
massen im Bundesstaat sowohl 
die unterschiedliche Dynamik 
der Steuerquellen von Bund, 
Ländern und Gemeinden als 
auch die Verlagerung des Aus
gabendrucks von einer bundes
staatlichen Ebene zur anderen 
berücksichtigen.

W ilhelm  Nölling

Streit um leere Taschen

Der Bund und die Länder 
kommen mir im Vorfeld kon

kreter Verhandlungen über eine 
Neuregelung des Beteiligungs
verhältnisses an der Umsatz
steuer vor wie Schauspieler, die 
zum wiederholten Male ihre Rol
len vor dem großen Auftritt ein
studieren. Für die Akteure liegt 
der Reiz darin, Dauer und Aus
gang der Aufführung selbst be
stimmen zu können. Allerdings 
steht zu befürchten, daß trotz 
rühriger Werbung das Interesse 
des Publikums, nämlich der Be
völkerung, nur mäßig sein w ird; 
das Stück w ird nahezu en suite 
gespielt.

Der Zeitpunkt der letzten Eini
gung über die Umsatzsteuerver
teilung liegt erst 18 Monate zu
rück, und es müßte eigentlich im 
Interesse aller Beteiligten sein, 
längerfristige Regelungen zu er
reichen. Die bisherigen, jeweils 
auf zwei Jahre begrenzten Ver
einbarungen führen nicht nur zu 
e iner permanenten Belastung 
des Bund-Länder-Verhältnisses. 
Sie binden auch politische

Kräfte, deren Einsatz an anderer 
Stelle sicher nützlicher wäre.

Längerfristige Regelungen, die 
von Bestand sein sollen, setzen 
allerdings voraus, daß sich die 
zukünftige Entwicklung der Ein
nahmen und Ausgaben von 
Bund, Ländern und Gemeinden 
einigermaßen zutreffend voraus
sehen ließe. Hieran mangelt es 
jedoch. Es gibt weder gemein
sam abgesteckte politische 
Schwerpunkte bei der Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben, noch 
läßt sich absehen, welche gesell- 
schafts- oder wirtschaftspolitisch 
motivierten Forderungen m ittel
fristig an den Staat gestellt wer
den. Das Instrument der Finanz
pläne kann hierfür nur sehr be
grenzt als Hilfe dienen. Ein Ver
gleich der Vorausschau mit der 
in einer Referenzperiode tat
sächlich eingetretenen Entwick
lung zeigt deutliche Abweichun
gen und reduziert den Wert der 
Finanzpläne auf eine Moment
aufnahme, die starken Verände
rungen unterworfen ist. Solange 
diese Unsicherheitsfaktoren be

stehen, dürften einer längerfri
stigen Regelung des Beteili
gungsverhältnisses von Bund 
und Ländern an der Umsatz
steuer keine großen Chancen 
einzuräumen sein.

Begründete Revision?

Für die Jahre 1977 und 1978 
sind die Anteile von Bund 
und Ländern an der Umsatz
steuer durch Bundesgesetz vom 
17. März 1978 festgelegt worden. 
Die gegebene Aufteilung ist 
nach Art. 106 Abs. 4 Grundge
setz nur dann zu ändern, wenn 
sich das Verhältnis zwischen 
den Einnahmen und Ausgaben 
des Bundes und der Länder 
wesentlich anders entwickelt. 
Für eine Neufestsetzung sind 
die in Art. 106 Abs. 3 GG ge
nannten Grundsätze maßgebend. 
Danach haben Bund und Länder 
im Rahmen der laufenden Ein
nahmen gleichmäßig Anspruch 
auf Deckung ihrer notwendigen 
Ausgaben. Ihre Deckungsbedürf
nisse sind so aufeinander abzu
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stimmen, daß ein b illiger Aus
gleich erzielt wird.

Es ist davon auszugehen, daß 
die letzte Festlegung des Be
teiligungsverhältnisses aus da
m aliger Sicht richtig war. Die 
Forderung des Bundes, seinen 
Umsatzsteueranteil zu erhöhen, 
wäre nur dann gerechtfertigt, 
wenn sich für ihn in der Zwi
schenzeit die Verhältnisse we
sentlich verschlechtert hätten. 
Der Nachweis hierfür steht bis
her aus.

Das bevorzugte Argument des 
Bundes, er habe seit 1974 einen 
überproportionalen Anteil an 
den konjunkturpolitischen Finan
zierungsaufgaben getragen, ist 
schon deshalb nicht stichhaltig, 
weil es bei den anstehenden 
Verhandlungen nicht um eine 
Regelung für zurückliegende 
Zeiträume geht. Eine „W ieder
gutmachung“ zugunsten des 
Bundes (oder auch der Länder) 
kann nicht verlangt werden. Dar
über hinaus aber kommt gerade 
die Stabilisierungsaufgabe, auf 
deren Erfüllung sich der Bund 
beruft, nach einhelliger Auffas
sung der Finanzwissenschaft 
ohnehin vorrangig der zentralen 
Gebietskörperschaft zu. Gleich
wohl ist es keineswegs so, daß 
die Länder den Bund weitge
hend allein gelassen hätten — 
sie haben ihn vielmehr im Rah
men ihrer Möglichkeiten nach 
Kräften unterstützt.

Unsichere „Grundsätze“

Die bei der Festsetzung der 
Umsatzsteueranteile nach A rti
kel 106 Abs. 3 GG zu beachten
den Grundsätze bieten erhebli
chen Beurteilungsspielraum. In 
der Enquete-Kommission Ver
fassungsreform des Deutschen 
Bundestages ist darüber disku
tie rt worden, diese Richtlinien 
rechtlich schärfer zu fassen. Die 
Kommission hat sich m. E. zu 
Recht dafür ausgesprochen, die 
derzeitigen Vorschriften beizu
behalten, da es sich bei der Auf
teilung des Umsatzsteuerauf
kommens letztlich um eine poli

tische Entscheidung handelt, die 
nicht in ihrem Ergebnis vorweg
bestimmt sein darf. Ein Versuch, 
objektive Kriterien zur Anwen
dung des Art. 106 GG zu gewin
nen, könnte zwar möglicher
weise in Teilbereichen zu einer 
Verdeutlichung und Versachli
chung beitragen. Letztlich kön
nen und dürfen aber nicht wis
senschaftliche Gutachten an die 
Stelle politischer Entscheidun
gen treten.

Die Auseinandersetzungen 
zwischen Bund und Ländern ent
zünden sich regelmäßig an der 
Frage, wie die Begriffe „lau
fende Einnahmen“ und „notwen
dige Ausgaben“ auszulegen 
sind. So besteht weder Einver
nehmen darüber, welche Ein
nahmearten heranzuziehen sind, 
noch liegen — außer bei den 
Steuereinnahmen — einvernehm
liche Schätzungen darüber vor, 
w ie sich das Aufkommen ent
wickeln wird. Strittig ist zudem, 
inwieweit bestimmte Einnahmen 
überhaupt zu realisieren sind.

Das Problem, welche Ausga
ben als „notwendig“ anzusehen 
sind, stellt sich insbesondere 
bei Ansätzen, die nicht auf recht
licher Verpflichtung beruhen. 
Zwar entspricht es dem Prinzip 
der Eigenständigkeit von Bund 
und Ländern, daß jede Ebene 
über ihre Ausgaben selbst ent
scheidet. Dieser Grundsatz kann 
jedoch der anderen Seite nicht 
die Möglichkeit nehmen, die 
Notwendigkeit bestimmter Aus
gaben nach Art und Umfang in 
Frage zu stellen.

Der Bund untermauert seinen 
Anspruch auf einen höheren 
Umsatzsteueranteil u. a. mit Hin
weisen auf

□  den überproportionalen An
stieg seiner Verschuldung;

□  seinen rückläufigen Anteil am 
Gesamtsteueraufkommen;

□  seine steigenden internatio
nalen Verpflichtungen;

ö  das tendenziell stärkere 
Wachstum seiner Ausgaben.

Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich, daß die Länder jeder These 
mit gleichwertigen Argumenten 
begegnen können.

Nicht nur der Bund, sondern 
auch Länder und Gemeinden 
haben sich in den letzten Jahren 
aus konjunkturellen Gründen 
stark verschuldet. Der Schulden
stand des Bundes aus Kredit
marktm itteln liegt mit rd. 160 
Mrd. DM Ende 1978 immer noch 
deutlich unter dem der Länder 
und Gemeinden mit zusammen 
fast 175 Mrd. DM. Auch gemes
sen am Volumen der Ausgaben 
ist der Verschuldungsgrad der 
Länder und Gemeinden merk
lich höher als beim Bund.

Zweifelhafte Argumente

Der Bund hat zudem im Jah
reswirtschaftsbericht 1979 gefor
dert, die öffentlichen Investitio
nen auf dem hohen Niveau der 
expansiven Konjunkturhaushalte 
zu verstetigen. Diese Aufgabe 
fiele vor allem den Ländern und 
Gemeinden als Hauptträgern
öffentlicher Investitionen zu.
Während somit, wenn sich die 
Konjunktur weiter belebt, fü r 
den Bundeshaushalt Entlastun
gen eintreten, sollen Länder und 
Gemeinden ihre Investitionen
auf dem jetzigen Stand halten, 
was ja einschließt, daß sie auch 
deren Folgekosten auf sich neh
men. Es erscheint als unverein
bar, daß der Bund von den Län
dern einen Beitrag zum Abbau 
seines Finanzierungsdefizits fo r
dert, gleichzeitig aber hohe 
wachstumspolitische Erwartun
gen in die Haushaltspolitik der 
Länder und Gemeinden setzt.

Der Hinweis, daß die Quote 
des Bundes am Gesamtsteuer
aufkommen stetig rückläufig 
ist, trifft nicht zu. Wird der Anteil 
der Europäischen Gemeinschaf
ten, der finanzwirtschaftlich dem 
Bund zuzurechnen ist, einge
schlossen, so lag der Bundes
anteil am Steueraufkommen 1978 
über dem des Vorjahres, obwohl 
die Länder einen höheren Anteil 
an der Umsatzsteuer erhalten
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haben. In den Jahren 1979 und 
1980 wird sich die Situation für 
den Bund weiter verbessern. Zu 
dieser Entwicklung trägt maß
geblich das Steueränderungs
gesetz 1979 bei, dessen Auswir
kungen überwiegend von Län
dern und Gemeinden zu tragen 
sind. Weiter ist darauf hinzuwei
sen, daß der Bund im Vergleich 
zu Ländern und Gemeinden 
einen größeren und ständig zu
nehmenden Teil seiner Aus
gaben durch Steuereinnahmen 
decken kann; der ohnehin schon 
niedrigere Deckungsgrad bei 
Ländern und Gemeinden sinkt 
dagegen noch weiter ab.

Zuzugeben ist, daß die Lei
stungen des Bundes an interna
tionale und supranationale Ein
richtungen einschließlich der 
Entwicklungshilfe zum Teil über
durchschnittliche Zuwachsraten 
aufweisen. Im Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben dürfen diese 
Verpflichtungen aber nicht über
bewertet werden; sie machen 
1979 nur etwa 7 %  des Haus
haltsvolumens aus. Im übrigen 
sollte sich der Bund verpflichtet 
fühlen, nicht vertretbaren Aus
gabenzuwächsen, wie sie sich

z. B. bei den Europäischen Ge
meinschaften abzeichnen, ent
gegenzuwirken.

Widerspruch der Länder

Wenn schließlich der Bund 
geltend macht, daß seine Aus
gaben schneller steigen als die 
der Länder und Gemeinden, so 
beansprucht er damit für die Er
füllung seiner Aufgaben die erste 
Priorität. Eine derartige Ver
schiebung des Kräfteverhältnis
ses zwischen Zentralstaat und 
Gliedstaaten muß auf den Wider
spruch der Länder stoßen. Die 
zunehmende Dynamik der Bun
desausgaben kann ihnen nicht 
vorgehalten werden, denn die 
Verpflichtungen des Bundes ha
ben sich nicht ohne dessen Zu
tun ergeben. Härter ausgedrückt: 
Der Bund engagiert sich ohne 
die erforderliche Rücksicht auf 
seine nach eigener Einschätzung 
schlechte Haushaltssituation und 
verlangt anschließend, daß die 
Länder dafür zahlen. Am Ende 
dieses Weges wären die Länder 
finanziell handlungsunfähig und 
nicht länger imstande, ihre für 
die Bürger unmittelbar bedeut
samen Aufgaben zu erfüllen. Die

Bedarfe des Bundes und der 
Länder dürfen nicht von vorn
herein qualitativ unterschiedlich 
gewichtet werden. Den Mehraus
gaben des Bundes, z. B. im So
zialbereich, stehen gleichwertige 
Mehraufwendungen der Länder, 
z. B. für die öffentliche Sicher
heit, gegenüber.

Bei allem Verständnis für die 
Position des Bundesfinanzmini
sters und ohne den Ergebnissen 
einer sorgfältigen Prüfung des 
noch aufzubereitenden Zahlen
materials abschließend vorzu
greifen, scheint doch aus Län
dersicht der Ausgang weitgehend 
bestimmt. Bund und Länder ha
ben bei der Veranschlagung der 
Umsatzsteuereinnahmen unter
stellt, daß das bisherige Betei
ligungsverhältnis fortgilt. Der 
Hamburger Haushalt für das 
Jahr 1979, der eine Nettoneu
verschuldung am Kreditmarkt 
von rd. 550 Mill. DM und daneben 
einen Fehlbedarf von über 700 
Mill. DM bei den laufenden Ein
nahmen und Ausgaben aus
weist, und die sich mittelfristig 
abzeichnende Entwicklung las
sen keine Möglichkeit, dem Bund 
weiter entgegenzukommen.
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